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goetel GmbH (06.02.2023) 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Die dargestellte Trasse verläuft außerhalb des vorliegenden räumlichen Geltungsbe-

reiches, sodass im Rahmen des Bebauungsplanes kein weiterer Handlungsbedarf 

besteht.  

 

 

Tanja Nusch
Rechteck
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Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement (03.03.2023) 
 

 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 2.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 

 

Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung er-

gänzt.  

Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes. Zur Berücksichtigung fin-

den die vorgebrachten Hinweise Eingang in die Begründung. Ein weiterführender 

Handlungsbedarf besteht auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung darüber 

hinaus nicht, zumal die innerörtlich verlaufende Landesstraße mind. 120m entfernt 

ist. 

 

 

Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ihm wird im weiteren Verfah-

ren gefolgt.  

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck
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Kreisausschuss Vogelsbergkreis, Landwirtschaft u. Agrarförderung (01.02.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

In der vorliegenden Planung werden alle Wegeparzellen als solche (lt. Katastervor-

gaben) gesichert. Sie werden als Verkehrsflächen mit der Zweckbestimmung als 

landwirtschaftlich Weg festgesetzt.  

 

 

Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung und die Zuordnung des Ausgleichs erfolgt zum 

nächsten Verfahrensschritt (Entwurf). Der Hinweis wird hierbei einbezogen und so 

weit wie möglich beachtet.  

 

 

Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, kann aber bei der vorliegen-

den Planung nicht berücksichtigt werden. 

 

Bei der Überplanung des Plangebietes werden auch bestehende Gebäude erfasst, 

so dass die generelle Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen aus rechtlichen 

Gründen nicht zulässig ist. Die gestalterischen Festsetzungen lassen aber grund-

sätzlich eine Installation von Solar- und Photovoltaikanlagen zu. Verwiesen wird 

weiter auf angestrebte und aktuelle Gesetzesänderungen von Bund und Land zur 

Thematik Photovoltaikpflicht und Förderung. 

 

 

Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck
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Kreisausschuss Vogelsbergkreis, Bauaufsicht (10.03.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

zu 0.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men. 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Planung 

wie folgt berücksichtigt:  

Im MD 1 und 2 wird das natürliche Gelände als unteren Bezugspunkt definiert und in 

der Plankarte bzw. in den textlichen Festsetzungen aufgenommen und festgesetzt.  

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und zum Entwurf die Festset-

zungen in der Plankarte und die Erläuterungen in der Begründung weiter kon-

kretisiert.  

Die maximal überbaubare Fläche innerhalb der Grünfläche wird durch die textlichen 

Festsetzungen geregelt. Demnach ist ein Reitplatz oder Reithalle mit einer Grundflä-

che bis 800 m2 sowie Pferdeställe, -boxen bis zu einer Grundfläche von max. 200 m2 

zulässig. Bei Ausschöpfung der maximal zulässigen Grundfläche beider Anlagen 

kann somit für diese beiden Nutzungen maximal eine Fläche von 1000 m2 innerhalb 

der Grünfläche in Anspruch genommen werden (entspricht rd. 40% der Grünfläche). 

Zusätzlich sind landwirtschaftliche Hallen und Nebengebäude sowie Stellplätze zu-

lässig. Diese werden in der Fläche nicht begrenzt. Stellplätze sind jedoch wasser-

durchlässig zu befestigen. Mit dem Vorhabenträger wird geprüft, ob ein Teil der Nut-

zung und der baulichen Anlagen auch im Dorfgebiet entwickelt werden können. Die 

Plankarte zeigt eine unverbindliche Verortung und Dimensionierung eines möglichen 

Reitplatzes. Aufgrund dessen ist die Abgrenzung in der Karte nicht verbindlich be-

maßt. Auch hier wird die Festsetzung und dadurch die Verbindlichkeit der Lage des 

Reitplatzes geprüft und weitere Aussagen in der Begründung aufgeführt. 

 

Tanja Nusch
Rechteck
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Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begrünung weitere 

Aussagen ergänzt.  

 

 

 

Tanja Nusch
Rechteck
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Kreisausschuss Vogelsbergkreis, Brandschutz (01.03.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(siehe nächste Seite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck
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Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

ergänzt.  

Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes. Zur Berücksichtigung fin-

den die vorgebrachten Hinweise Eingang in die Begründung. Ein weiterführender 

Handlungsbedarf besteht auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung darüber 

hinaus nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

ergänzt.  

Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes. Zur Berücksichtigung fin-

den die vorgebrachten Hinweise Eingang in die Begründung. Ein weiterführender 

Handlungsbedarf besteht auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung darüber 

hinaus nicht. 
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Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

ergänzt.  

Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes. Zur Berücksichtigung fin-

den die vorgebrachten Hinweise Eingang in die Begründung. Ein weiterführender 

Handlungsbedarf besteht auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung darüber 

hinaus nicht. 

 

 

 

 

 

 

Tanja Nusch
Rechteck
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Kreisausschuss Vogelsbergkreis, Gesundheitsamt (31.01.2023) 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und gemäß § 9 Abs.6 BauGB 

im Hinweisteil der textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes nachricht-

lich übernommen sowie in der Begründung ergänzt.  

 

Darüber hinaus besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck
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Kreisausschuss Vogelsbergkreis, Untere Naturschutzbehörde (28.02.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der Planung wie folgt 
berücksichtigt: Die Saumfläche wird als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ausgewie-
sen. Auch die angrenzenden Flächen werden optimiert und in der Pflege auf 
die aktuellen Arten der Magerkeitsanzeiger ausgerichtet. 

Der vorgebrachte Hinweis wurde geprüft. Aufgrund der Größe und der schmalen 

Saumstruktur stellt die Fläche kein LRT dar. Im Umweltbericht wird zum Entwurf 

nochmal auf die Örtlichkeiten und Kartierergebnisse eingegangen und die Grünland-

flächen durch Pflegemaßnahmen optimiert. 

 

Tanja Nusch
Rechteck
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Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

aufgeführt. 

 

 

 

 

Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

In das Entwicklungsziel der Streuobstwiese wird in den textlichen Festsetzungen 

eine extensive Bewirtschaftung ergänzt. Weiterführende Maßnahmen und Bewirt-

schaftungsempfehlungen werden im Umweltbericht ergänzt. Es erfolgt eine Prüfung 

hinsichtlich der zusätzlichen Baumpflanzungen in Bezug auf den mageren Saum-

streifen und eine kurze Erläuterung hierzu in den Planunterlagen (Umweltbericht).  

 

 

 

Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Es wird eine entsprechende verbindliche Festsetzung zur insektenfreundlichen 

Beleuchtung in die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes ergänzt.  

 

 

 

Tanja Nusch
Rechteck



 Auswertung der Stellungnahmen zur Beteiligung gem. § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB 

 

      

 Bebauungsplan „Heimersweg“ im Stadtteil Ober-Breidenbach  Seite 17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreisausschuss Vogelsbergkreis, Wasser- und Bodenschutz (15.02.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

bereits beachtet.  

Tanja Nusch
Rechteck
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Zu 2.: Die allgemeinen Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis ge-

nommen.  

In der Begründung sind zur Thematik Starkregenereignisse Aussagen enthalten. Ein 

weiterer Handlungsbedarf besteht auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung vor-

liegend nicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung und die Zuordnung des Ausgleichs erfolgt zum 

nächsten Verfahrensschritt (Entwurf). 

 

 

 

 

Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung er-

gänzt.  

Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes. Zur Berücksichtigung fin-

den die vorgebrachten Hinweise Eingang in die Begründung. Ein weiterführender 

Handlungsbedarf besteht auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung darüber 

hinaus nicht. 

 

 

Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Das Regierungspräsidium wurde mit dem benannten Dezernat beteiligt, jedoch wur-

de von diesem keine Stellungnahme eingereicht.  
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Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und klarstellend in der Be-

gründung ergänzt.  

 

 

 

 

Zu 7.: Der Hinweis auf die Lage im Schutzgebiet wird gemäß § 9 Abs.6 BauGB 

nachrichtlich übernommen und im Hinweisteil der textlichen Festsetzungen 

des Bebauungsplanes sowie in der Begründung ergänzt.  

Darüber hinaus besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und klarstellend in der Be-

gründung ergänzt.  

Adressat für die Hinweise ist die nachfolgende Planungsebene der Erschließungs-

planung und Bauausführung. 

 

 

Zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung er-

gänzt.  

Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes. Zur Berücksichtigung fin-

den die vorgebrachten Hinweise Eingang in die Begründung. Ein weiterführender 

Handlungsbedarf besteht auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung darüber 

hinaus nicht. 

 

 

Zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Zu 12.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

ergänzt.  

Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes. Zur Berücksichtigung fin-

den die vorgebrachten Hinweise Eingang in die Begründung. Ein weiterführender 

Handlungsbedarf besteht auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung darüber 

hinaus nicht. 
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Zu 13.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Hinsichtlich der Erschließung- und Entwässerung wird auf die nachfolgende Pla-

nungsebene der Erschließungsplanung bzw. der Entwässerungsplanung, die im 

Bauantrag nachzuweisen ist, verwiesen. Die mögliche Versickerung von Nieder-

schlagswasser auf den Grundstücksfreiflächen wird im Zuge der weiteren Planung 

geprüft.   

 

 

Zu 14.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und klarstellend in der 

Begründung ergänzt.  

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc.) zu berück-

sichtigen sind. 

 

 

Zu 15.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und klarstellend in der 

Begründung ergänzt.  

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc.) zu berück-

sichtigen sind. 

 

 

Zu 16.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und klarstellend in der 

Begründung ergänzt.  

Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes. Zur Berücksichtigung fin-

den die vorgebrachten Hinweise Eingang in die Begründung. Ein weiterführender 

Handlungsbedarf besteht auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung darüber 

hinaus nicht. 
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Zu 17.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und klarstellend in der 

Begründung ergänzt.  

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc.) zu berück-

sichtigen sind. 
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Zu 18.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

ergänzt.  

Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes. Zur Berücksichtigung fin-

den die vorgebrachten Hinweise Eingang in die Begründung. Ein weiterführender 

Handlungsbedarf besteht auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung darüber 

hinaus nicht. 

 

 

Zu 19.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung und die Zuordnung des Ausgleichs erfolgt zum 

nächsten Verfahrensschritt (Entwurf). Der Hinweis wird bei den weiteren Überlegun-

gen mit einbezogen.  

 

 

Zu 20.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

ergänzt. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc.) zu berück-

sichtigen sind. 

 

 

Zu 21.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

Tanja Nusch
Rechteck
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Regierungspräsidium Gießen; Kampfmittelräumdienst (21.02.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und klarstellend in die 

Begründung ergänzt.  

 

 

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck
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Regierungspräsidium Gießen (01.03.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obere Landesplanungsbehörde  

 

Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck
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Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Ein Hinweis auf die Lage im Schutzgebiet wird in den Hinweisteil der textlichen Fest-

setzungen des Bebauungsplanes ergänzt (nachrichtliche Übernahme gemäß § 9 

Abs.6 BauGB).  

 

 

 

Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Damit ist die vorliegende Planung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raum-

ordnung angepasst.  

 

 

Grundwasserschutz, Wasserversorgung  

 

Zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz 

 

Zu 6.: Die Hinweise und die grundsätzliche Zustimmung werden zur Kenntnis 

genommen.  

 

 

Kommunales Abwasser, Gewässergüte 

 

Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Der Kreisausschuss Vogelsbergkreis, Fachdienst Wasser- und Bodenschutz, wurde 

vorliegend ebenfalls beteiligt. Die Stellungnahme ist in dieses Dokument eingestellt.  

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck
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Kommunale Abfallwirtschaft, Abfallentsorgungsanlagen 

 

Zu 8.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung werden zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

Zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung er-

gänzt.  

Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes. Zur Berücksichtigung fin-

den die vorgebrachten Hinweise Eingang in die Begründung. Ein weiterführender 

Handlungsbedarf besteht auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung darüber 

hinaus nicht. 

 

 

 

 

 

Immissionsschutz II 

 

Zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Bergaufsicht 

 

Zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Obere Naturschutzbehörde 

 

Zu 12.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise sind im Umweltbericht bereits enthalten.  

 

 

Zu 13.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Der Kreisausschuss Vogelsbergkreis, Fachdienst Naturschutz, wurde vorliegend 

ebenfalls beteiligt. Die Stellungnahme ist in dieses Dokument eingestellt.  

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck
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Bauleitplanung 

 

 

Zu 14.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

In der Begründung werden weitere Ausführungen zur Alternativendiskussion ergänzt.  

 

 

 

 

 

Zu 15.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die Planung geän-

dert. Das Baufenster wird nach Westen verschoben. 

  

 
 
 
Zu 16.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Das Inkrafttreten der Abrundungssatzung „Heimersweg / An der Zeih“ wurde am 
23.01.1996 ortsüblich bekannt gemacht (Unterlagen liegen der Verwaltung vor). 
Damit ist die Satzung rechtsgültig, sodass vorliegend kein weiterer Handlungsbedarf 
besteht. Diese Aussagen werden durch die Verwaltung noch einmal überprüft.  
 
 
Zu 17.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die Ausführungen werden in der Begründung konkretisiert.  
 
 
 
 
Zu 18.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die Begründung wird redaktionell überarbeitet und die Rechtsgrundlagen ergänzt.  
 
 
 
 
Zu 19.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

Tanja Nusch
Rechteck
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Zu 20.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

Tanja Nusch
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